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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §24;

Rechtssatz

§ 24 ZustG stellt bloß auf die tatsächliche Anwesenheit des Empfängers unmittelbar bei der übergebenden Dienststelle

ab. Aus welchem Grund der Empfänger bei der Dienststelle anwesend ist, hat demnach für den Zustellvorgang keine

rechtliche Bedeutung.
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